
AUSSCHUSS FÜR  
STADTENTWICKLUNG UND VERKEHR 

Donnerstag, 20.02.2020 

RECHTLICHE MÖGLICHKEITEN ZUR 
STEUERUNG DER STÄDTEBAULICHEN 
GESTALTUNG 
 
TEIL I 
Hier: Was ist eine Erhaltungs- und 

Gestaltungssatzung? 



Antrag mit folgendem Beschluss: 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
beauftragt die Verwaltung , für die einzelnen 
Ortsteile Norderstedts Erhaltungssatzungen/ -
Verordnungen nach §§ 172 ff. BauGB , bzw. 
Gestaltungssatzungen nach der 
Landesbauordnung für das Land Schleswig-
Holstein in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein zu 
erarbeiten. 

ANLASS 
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• Heute: 
• Was sind die rechtlichen Grundlagen? 

• Welche Beispiele gibt es? 

• Was gilt es zu beachten? 

• Am 05.03.2020 
• Welche weitere Möglichkeiten zur Steuerung der 

baulichen Gestaltung der Stadt gibt es? 

• Nach Ostern 
• Welche Anwendungsmöglichkeiten zur baulichen 

Gestaltung gibt es für Norderstedt? 

BESPRECHUNGSPUNKTE: 
RECHTLICHE MÖGLICHKEITEN ZUR STEUERUNG DER 
STÄDTEBAULICHEN GESTALTUNG 

Donnerstag, 20.02.2020 Gestaltungssatzung Teil I 



• Erhaltungssatzungen : § 172 BauGB, Abs1, Nr. 1: 

Erhalt der städtebaulichen Eigenart des Gebietes auf 
Grund seiner städtebaulichen Gestalt 

 

• Gestaltungssatzung / örtl. Bauvorschriften: LBO-SH 

Gestaltungssatzung eigenständig oder als 
Bestandteil Bebauungsplan gem. § 84 LBO-SH 

 

• Bebauungspläne: § 9 BauGB 

Festsetzungen zur baulichen Nutzung und Gestaltung 
i.V. mit § 84 LBO-SH 

RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
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• Orientiert sich am städtebaulichen Denkmalschutz, 
Ziel: Erhalt der städtebaulichen Eigenart = Ortsbild 
(z.B. Straßenbild), Stadtgestalt und Landschaftsbild 

 

• Geschichtliche oder Künstlerische Bedeutung 
erforderlich … Erhaltungsziele und Erhaltungsgründe 
sind hierauf abzustellen 

 

• Festsetzungsmöglichkeiten sind analog zu 
Regelungen von Bebauungsplänen möglich. 
Erforderlich: Städtebauliche Eigenart 

 

ERHALTUNGSSATZUNG GEM. § 172 BAUGB 
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• Maßgebliche Merkmale einer städtebaulichen Eigenart 
sind v.a. ortsprägende Gebäudestellungen, 
Geschosszahlen und Gebäudehöhen sowie die 
Zuordnungen zur Straße.  

 

• Maßgebend kann aber auch die Wiederholung von 
Merkmalen sein, die nicht im Bebauungsplan festgesetzt 
werden können(z.B. bestimmte Dach- oder 
Fassadengestaltungen), oder gerade die eigentümliche 
Verbindung von Homogenität und Vielfalt einzelner 
Bauelemente. 

 

ERHALTUNGSSATZUNG GEM. § 172 BAUGB 
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BEISPIEL FÜR EINE ERHALTUNGSSATZUNG 
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• Steenkamp – Siedlung, HH Bahrenfeld: 



BEISPIEL FÜR EINE ERHALTUNGSSATZUNG 
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• Aus den Anforderungen, Steenkamp – Siedlung, HH Bahrenfeld: 



BEISPIEL FÜR EINE ERHALTUNGSSATZUNG 
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• Steenkamp – Siedlung, HH Bahrenfeld: 



ERHALTUNGSSATZUNG GEM. § 172 BAUGB 
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• Quartier mit besonders charakteristischem 
Erscheinungsbild  

• aufgrund baulicher Dynamik ein hohes Risiko der 
Überformung prägender Baustrukturen 

• Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 
unter Genehmigungsvorbehalt 

• Erhaltungsziele  
• die Kubatur der Gebäude, ihre Stellung auf dem 

Grundstück,  

• die charakteristischen Freiräume (z.B. die 
Vorgartenbereiche), 

• einzelne, baugestalterische Merkmale mit städtebaulicher 
Relevanz (insb. Dachlandschaft). 

Zusammengefasst: 



• Zweck bei Neuplanung von Gebieten kann das Ziel einer 
zukünftigen Gestaltung sein 

• Zweck bei Bestandsgebieten ist der Erhalt und Schutz 
einer bestehenden, bedeutsamen Gestaltung bzw. 
Bewahrung eines schutzwürdigen Ortsbildes. 

• Erforderlich ist eine Homogenität und ästhetische Qualität 
von städtebaulicher Bedeutung  

• Dienen nicht dem Nachbarschutz, sondern ausschließlich 
öffentlichem Interesse. 

GESTALTUNGSSATZUNG GEM. § 84 LBO-SH 
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• Je größer das Gebiet, desto schwieriger der Nachweis von 
Gründen für Einschränkungen der Gestaltungsfreiheit . 

• Bestimmtheitsgrundsatz muss durch ein 
Gestaltungskonzept gewährleistet werden.  

• Mögliche Regelungsinhalte: Gebäudeformen, 
Fassadengestaltung, Gliederung Fenster, Dachformen, 
Dachneigungen, Dachfarben, Einfriedigungen … Gebot 
der planerischen Zurückhaltung. 

• Aber, keine Regelungen mit bodenrechtlicher Relevanz: 
das bleibt Bebauungsplanung 

 

 

GESTALTUNGSSATZUNG GEM. § 84 LBO-SH 
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• Stadt Schleswig, 

Altstadt, Holm 

BEISPIEL EINER GESTALTUNGSSATZUNG 

Donnerstag, 20.02.2020 Gestaltungssatzung Teil I 



 

BEISPIEL EINER GESTALTUNGSSATZUNG 
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• … 

BEISPIEL EINER GESTALTUNGSSATZUNG 
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• Stadt Rendsburg, 

Altstadt und 
Stadterweiterungen 



Zusammengefasst 

• Die Gestaltungssatzung zielt auf die baugestalterischen 
Aspekte der Quartiersentwicklung.  

• Maßgebliche, inhaltliche Regelungen für städtebaulich 
bedeutsame Quartiere steuern dabei beispielsweise die 
• Fassadengestaltung und -Gliederung,  

• Fensterformate,  

• Dachform und Dachaufbauten,  

• Werbeanlagen,  

• Einfriedungen und Freiflächengestaltung, 

• Farbgebung der einzelnen Elemente. 

 

 

GESTALTUNGSSATZUNG GEM. § 84 LBO-SH 
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UNTERSCHIEDE DER SATZUNGEN?  
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Erhaltungssatzung gem. § 172 BauGB Gestaltungssatzung gem. § 84 LBO-SH 

Zweck: 
Erhalt ortsbildprägendes und erhaltenswertes Stadtbild 

Zweck  
1. Bewahrung schutzwürdiges Ortsbild 
2. Neubaugebiet: Gestaltung zukünftiges Ortsbild 

Voraussetzung: 
„Erhaltenswert“ ist keine Frage des Geschmacks. 
Künstlerische oder geschichtliche Eigenart erforderlich 

Voraussetzung: 
Ästhetische Qualität und Homogenität von 
städtebaulicher Bedeutung 

Regelungsinhalt, Städtebauliche Ziele:  
Gebäudekubatur, Baukörperstellung, Freiräume 

Regelungsinhalt, Gestalterische Ziele:  
Ausgestaltung von Dächern, Fenstern, Fassaden, 
Einfriedigungen usw. 

Eher den städtebaulichen Gesamtkontext erfassend Eher baugestalterische Regelungen 

 Hürde hinsichtlich der künstlerischen oder 
geschichtlichen Eigenart 

 Hürde hinsichtlich der Frage welche Merkmale 
verbindlich geregelt werden sollen bzw. können 



• Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums, d.h.: Stadt 
bestimmt detailscharf, wer was bauen darf. 

• Es müssen gebietsspezifische Absichten verfolgt werden, Hürde: 
Charakter Ortsbild, Gefahr der Beliebigkeit oder Willkür 

ZU BEACHTEN FÜR ALLE SATZUNGEN 
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• Die Absichten müssen hinreichend bestimmt zum 
Ausdruck gebracht werden und tatsächlich 
umsetzbar und erreichbar sein. 

• Zielkonflikte zu Nachverdichtung oder Lärm 
abschirmende Bauweise an Magistralen 

• Die Umsetzung und Kontrolle muss gewährleistet 
sein, gerichtliche Auseinandersetzungen müssen 
in Kauf genommen werden. 

 

 



• Die Wahl des rechtlichen Mittels ist abhängig 
vom Schutzzweck. 

• Wenn nicht städtebaulich bedeutsame 
Eigenarten vorliegen, muss die bauliche 
Nutzung von Grundstücken über 
Bebauungspläne geregelt werden. 

• Die Erhaltungs-/ Gestaltungsziele müssen 
konkret definiert werden 

• Eine Beliebigkeit der Satzungen ist 
auszuschließen, die Akzeptanz der 
Eigentümer ist herbeizuführen. 

KERNAUSSAGEN FÜR DAS WEITERE VORGEHEN 
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• Heute: 
• Was sind die rechtlichen Grundlagen? 

• Welche Beispiele gibt es? 

• Was gilt es zu beachten? 

• Am 05.03.2020 
• Welche weitere Möglichkeiten zur Steuerung der 

baulichen Gestaltung der Stadt gibt es? 

• Nach Ostern 
• Welche Anwendungsmöglichkeiten zur baulichen 

Gestaltung gibt es für Norderstedt? 

BESPRECHUNGSPUNKTE: 
RECHTLICHE MÖGLICHKEITEN ZUR STEUERUNG DER 
STÄDTEBAULICHEN GESTALTUNG 
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! 
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 

Fachbereich Planung 

Mario Helterhoff 


